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Urheberrecht: Zulässige Nutzungen in Schulen; Gesamtverträge 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit Schreiben vom 10. Februar 2020 wurden Sie zuletzt über die Rechtslage zur zu-

lässigen Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken in Schulen informiert. Sie 

haben dazu auch eine Übersicht erhalten, die die Möglichkeiten der rechtskonformen 

Nutzung zusammengefasst hat. 

Aufgrund neuerer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes kann die bisher 

restriktive Auslegung des Gesamtvertrages Vervielfältigungen aufgegeben und eine 

weitere Auslegung vorgenommen werden, die den Bedarfen in der Praxis und dem 

Einsatz und Nutzen von Schulplattformen mehr entspricht.  

Die Neuerungen im Detail: 

Nunmehr ist es zulässig, wenn eine Lehrkraft in dem im letzten Schreiben (siehe auch 

Tabelle) dargestellten Umfang Scans erstellt und diese in einem für sie individuell zu-

geordneten geschützten Bereich auf einer Schulplattform speichert. Diese Scans dür-

fen der Klasse oder dem Kurs der Lehrkraft und auch zwischen den Lehrkräften der-

selben Bildungseinrichtung ausgetauscht werden. Zugriffe Dritter sind durch effektive 

Schutzmaßnahmen zu verhindern. 

Für Scans aus Unterrichtswerken gilt die Besonderheit, dass sie zwar ebenfalls in ei-

nem für die Lehrkraft individuell zugeordneten geschützten Bereich auf einer Schul-

plattform gespeichert werden dürfen, allerdings darf auf diese Materialien nur die 
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Klasse oder der Kurs der Lehrkraft zugreifen. Ein Austausch dieser Materialien unter 

den Lehrkräften einer Schule ist demnach weiterhin nicht zulässig. Ein Weiterleiten 

von Scans durch die Lehrkraft an ihre Schülerinnen und Schüler per E-Mail oder ein 

Ausdrucken ist also nicht mehr erforderlich, aber weiterhin möglich. Allerdings ist von 

den Schülerinnen und Schüler eine schriftliche Bestätigung einzuholen, dass sie we-

der das Passwort noch die Unterlagen an Dritte weitergeben. 

In der Übersicht sind die Neuerungen markiert. Die übrigen Regelungen bestehen un-

verändert fort. 

Ich hoffe, dass die Änderung verständlich ist und Ihnen die Arbeit erleichtern wird. 

Sollten Sie Fragen hierzu haben, können Sie gerne auf mich zukommen. 

Da wie schon im Schreiben vom 10. Februar 2020 dargelegt für die Abgeltung urhe-

berrechtlicher Ansprüche erhebliche Summen an die Verwertungsgesellschaften ge-

zahlt werden, möchte ich die Bitte wiederholen, mit den eingeräumten Nutzungsmög-

lichkeiten und der nunmehr bestehenden Erleichterung sorgsam umzugehen und nur 

im für den Unterrichtsgebrauch erforderlichen Umfang davon Verwendung zu machen. 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Christine Heer-Reißmann 

 

Anlage: 

Übersicht 



Gesamtvertrag Vervielfältigungen an Schulen Gesamtvertrag öffentliche Zugänglichma-
chung und öffentliche Wiedergabe 

Was ist erlaubt? 
Analoge Vervielfältigung  

 von 15 % eines Werkes  
(das auch Schulbuch oder Musikedition sein 
kann), jedoch nicht mehr als 20 Seiten 

 vollständige Nutzung von 
- Schriftwerken, die nicht Unterrichts-

werke sind, die maximal 20 Seiten um-
fassen 

- Pressebeiträgen (einzelne Artikel aus Ta-
geszeitungen, Publikums- und Fachzeit-
schriften)  

- Bildern, Fotos und sonstigen Abbildun-
gen 

- vergriffenen Werken 
- Musiknoten, die maximal 6 Seiten um-

fassen 

 Pro Schuljahr und Schulklasse darf ein Werk 
maximal im vorgenannten Umfang verviel-
fältigt werden 

 mit Quellangabe  
Digitale Vervielfältigung 

 wie oben  
unter der Einschränkung: Unterrichts-
werke ab Erscheinungsjahr 2005 

Öffentliche Zugänglichmachung von 

 15 % eines Werkes  
(das kein Schulbuch ist)  

 15 % eines Pressebeitrags inklusive darin 
enthaltener Abbildungen 

 15 % einer Musikedition 

 Unterrichtswerken nur mit Einwilligung des 
jeweiligen Rechteinhabers  

 vollständige Nutzung von 
- Schriftwerken, die max. 25 Seiten um-

fassen, aber keine Pressebeiträge oder 
Unterrichtswerke sind 

- Musiknoten, die maximal 6 Seiten um-
fassen 

- Filmen von max. 5 Min Länge 
- max. 5 Min eines Musikstücks 
- alle hierin enthaltenen vollständigen 

Bilder, Fotos und sonstigen Abbildun-
gen 

- Abbildungen 
- einzelnen Beiträgen aus derselben 

Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen 
Zeitschrift 

- vergriffenen Werke 

Mit digitaler Vervielfältigung ist gemeint:  
Scans erstellen und  
- für die Klasse ausdrucken,  
- per E-Mail an Klasse weitergeben 
- per PC, Tablet, Whiteboard und/oder Bea-

mer im Unterricht anzeigen/veranschauli-
chen 

- im jeweils erforderlichen Umfang abspei-
chern (auch auf mehreren Speichermedien 
oder in einem der Lehrkraft individuell zuge-
ordneten geschützten Bereich auf einer 
Schulplattform) 

- Für Scans aus Schulbüchern gilt zusätzlich: 
Zugang nur für die eigene Klasse oder Kurs 
der Lehrkraft (dies ist keine öffentliche Zu-
gänglichmachung) 

Mit öffentlicher Zugänglichmachung ist ge-
meint:  
Dateien (z. B. erstellte Scans) 
- für die eigene Klasse oder den Kurs bzw. als 

Austausch zwischen den Lehrkräften der-
selben Bildungseinrichtung auf einer On-
line-Plattform zum Abruf oder Download 
verfügbar machen 

 
  

Was ist verboten? 

- Zugriffe Dritter  
- vollständige Nutzung von Unterrichtswerken 

- Zugriffe Dritter  
- Veröffentlichungen im Internet 
- vollständige Presseartikel 



- Kopien und Scans von mehr als 15% und 
mehr als 20 Seiten eines Schulbuchs oder 
von Unterrichtsmaterial 

- Erstellung von Kopien und Scans durch ex-
terne Dienstleister  

- Vervielfältigung ohne Quellangabe 
- Änderung und Bearbeitung der Werke oder 

Werkteile 

- Auszüge aus Schulbüchern oder Unter-
richtsmaterial 

- Vervielfältigung ohne Quellangabe 

 


